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10557 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 24. Februar 2021 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ärztegesetz 1998, das Musiktherapiegesetz, das Apothekengesetz, das 
Kardiotechnikergesetz und das Sanitätergesetz geändert werden (Berufsanerkennungs-
gesetz Gesundheit 2020) 

Ziel des gegenständlichen Beschlusses des Nationalrates ist die Herstellung einer EU-konformen 
Rechtslage betreffend die Anerkennung von Berufsqualifikationen in bestimmten Gesundheitsberufen 
und damit die Ermöglichung der Migration von Berufsangehörigen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, 
EWR-Vertragsstaaten und der Schweiz. 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
9. März 2021 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky mit 
beratender Stimme an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
Bei der Abstimmung wurde mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen, gegen den Beschluss des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen 
den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2021 03 09 

 Claudia Hauschildt-Buschberger Christoph Steiner 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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